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Schadenersatzpflicht ausladen, vernichten oder unschädlich 
machen; der Absender haftet darüber hinaus für alle durch 
die Übergabe dieser Güter zur Beförderung oder durch ihre 
Beförderung entstehenden Kosten und Schäden.

Artikel 23

1. Hat der Frachtführer auf Grund der Bestimmungen die
ser Konvention für gänzlichen oder teilweisen Verlust des 
Gutes Schadenersatz zu leisten, so wird die Entschädigung 
nach dem Wert des Gutes berechnet, den es am Ort und zum 
Zeitpunkt der 'Übernahme zur Beförderung besitzt

2. Der Wert des Gutes wird nach dem Börsenpreis und, 
wenn dieser nicht existiert, nach dem jeweiligen Marktpreis 
oder, wenn es beide nicht gibt, nach dem üblichen Wert von 
Gütern gleicher Art und Beschaffenheit bestimmt.

3. Die Entschädigung darf jedoch 25 Francs für jedes feh
lende Kilogramm Bruttogewicht nicht übersteigen. Unter 
Franc ist der Goldfranc im Gewicht von 10/31 Gramm und 
einem Feingehalt von 0,900 zu verstehen.

4. Außerdem sind Fracht, Zölle und andere im Zusammen-' 
hang mit der Beförderung des Gutes entstandene Kosten 
zurückzuerstatten, und zwar im Falle des gänzlichen Ver
lustes in voller Höhe und im Falle des teilweisen Verlustes 
anteilig; darüber hinaus gehender Schadenersatz wird jedoch 
nicht geleistet.

5. Wenn die Lieferfrist überschritten ist, hat der Fracht
führer, wenn der Verfügungsberechtigte beweist, daß daraus 
ein Schaden entstanden ist, dafür eine Entschädigung nur 
bis zur Höhe der Frachtkosten zu leisten.

6. Höhere Entschädigungen können nur dann beansprucht 
werden, wenn in Übereinstimmung mit den Artikeln 24 und 
26 der Wert ■ des Gutes angegeben oder ein besonderes 
Interesse an der Lieferung erklärt worden ist.

Artikel 24

Der Absender kann gegen Zahlung eines zu vereinbarenden 
Zuschlages zur Fracht einen Wert des Gutes im Frachtbrief 
angeben, der den in Artikel 23, Absatz 3 bestimmten Höchst
betrag übersteigt; in diesem Fall wird der angegebene 
Betrag an die Stelle des Höchstbetrages gesetzt.

Artikel 25

1. Bei Beschädigung hat der Frachtführer den Betrag der 
Wertminderung zu zahlen, die unter Zugrundelegung des 
nach Artikel 23, Absatz 1, 2 und 4 festgestellten Wertes des 
Gutes berechnet wird.

2. Die Entschädigung darf jedoch nicht übersteigen:
a) den Betrag, der bei gänzlichem Verlust zu zahlen wäre, 

wenn die ganze Sendung durch die Beschädigung wert
gemindert ist;

b) den Betrag, der bei Verlust des wertgeminderten Teiles 
zu zahlen wäre, wenn nur ein Teil der Sendung durch 
die Beschädigung wertgemindert ist.

Artikel 26

1. Der Absender kann gegen Zahlung eines zu vereinbaren
den Zuschlages zur Fracht für den Fall des Verlustes oder der 
Beschädigung und für den Fall der Überschreitung der ver
einbarten Lieferfrist durch Eintragung in den Frachtbrief 
den Betrag eines besonderen Interesses an der Lieferung 
festlegen.

2. Ist ein besonderes Interesse an der Lieferung erklärt 
worden, so kann unabhängig von der in den Artikeln 23, 24 
und 25 vorgesehenen Entschädigung der Ersatz des zusätz
lichen nachgewiesenen Schadens bis zur Höhe des als 
Interesse erklärten Betrages beansprudit werden.

Artikel 27

1. Der Verfügungsberechtigte kann auf die ihm gewährte 
Entschädigung Zinsen in Höhe von 5% jährlich verlangen. 
Die Zinsen laufen von dem Tage an, an dem gegenüber dem 
Frachtführer schriftlich eine Reklamation erhoben wurde 
oder, wenn keine Reklamation vorausging, vom Tage der 
Klageerhebung an.

2. Werden die Beträge, aus denen sich die Entschädigung 
errechnet, nicht in der Währung des Landes ausgedrückt, in 
dem die Zahlung beansprucht wird, so ist die Umrechnung 
nach dem am Tage und am Ort der Entschädigungszahlung 
geltenden Wechselkurs vorzunehmen.

Artikel 28

1. In Fällen, in denen nach dem anzuwendenden Recht 
Verlust, Beschädigung oder Überschreitung der Lieferfrist 
aus der Beförderung gemäß dieser Konvention entstehen und 
zu außervertraglichen Ansprüchen führen, kann der Fracht
führer die Bestimmungen dieser Konvention in Anspruch 
nehmen, die seine Haftung ausschließen oder den Umfang 
der zu leistenden Entschädigung festsetzen oder begrenzen.

2. Werden Ansprüche aus außervertraglicher Haftung für 
Verlust, Beschädigung oder Überschreitung der Lieferfrist 
gegen eine der Personen erhoben, für die der Frachtführer 
nach Artikel 3 haftet, so kann sich auch diese Person auf die 
Bestimmungen dieser Konvention berufen, die die Haftung 
des Frachtführers ausschließen oder den Umfang der zu lei
stenden Entschädigung festsetzen oder begrenzen.

* Artikel 29

1. Der Frachtführer hat keinen Anspruch auf die Bestim
mungen dieses Kapitels, die seine Haftung ausschließen oder 
begrenzen oder die Beweislast umkehren, wenn er den 
Schaden vorsätzlich oder durch ein Verschulden verursacht 
hat, das nach dem Recht des mit dem Fall befaßten Gerichts 
dem Vorsatz gleichzustellen ist.

2. Das gleiche gilt, wenn Beschäftigten des Frachtführers 
oder sonstigen Personen, deren er sich zur Durchführung 
der Beförderung bedient, Vorsatz oder ein dem Vorsatz 
gleichstehendes Verschulden zur Last fällt, wenn diese Be
schäftigten oder sonstigen Personen im Rahmen ihrer Ver
richtungen handeln. In solchen Fällen können auch die Be
schäftigten oder sonstige Personen hinsichtlich ihrer persön
lichen Haftung die in Absatz 1 genannten Bestimmungen 
dieses Kapitels nicht in Anspruch nehmen.

KAPITEL V 

Reklamationen und Klagen

Artikel 30

1. Nimmt der Empfänger das Gut an, ohne dessen Zustand 
gemeinsam mit dem Frachtführer ordnungsgemäß zu über
prüfen oder ohne ihm gegenüber unter Angabe allgemeiner 
Informationen über den Verlust oder die Beschädigung Vor
behalte anzumelden — und zwar bei äußerlich erkennbaren 
Verlusten oder Beschädigungen spätestens bei der Abliefe
rung des Gutes und im Falle von äußerlich nicht erkenn
baren Verlusten oder Beschädigungen innerhalb von sieben 
Tagen nach der Ablieferung, unter Ausklammerung von


